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Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung 
für den Masterstudiengang Architektur 

(Architecture) 
an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München 

 
vom !".$%.!$&" 

 

 

 

Aufgrund von Art. �� Abs. � Satz �, Art. �� Abs. �, Art. �� Abs. � und � sowie Art. �� Abs. � des 
Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Hochschule für angewandte Wissen-
schaften München folgende Satzung: 
 
 

§   &      
 

Die Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Architektur (Architecture) an 
der Hochschule für angewandte Wissenschaften München vom /0./1.�/�� wird wie folgt 
geändert: 
 
   �.   Nach § � wird folgender neuer § � eingefügt: 

 
„§   (     Anrechnung außerhalb des Hochschulbereiches erworbener Kompetenzen 
 
Außerhalb des Hochschulbereiches erworbene Kompetenzen werden nicht auf Prüfungs- 
leistungen des Masterstudienganges Architektur angerechnet.“. 
 
Die bisherigen §§ � bis �9 werden zu den neuen §§ 1 bis ��. 
 

�. In § �� (neu) Abs. � Satz � werden die Worte „drei Projektstudios“ durch „Studios I - III“ ersetzt. 
 
�. In § �� (neu) Abs. � Satz � werden die Worte „um maximal acht Wochen“ gestrichen. Nach Satz 

� wird folgender neuer Satz � eingefügt: „Die Fristverlängerung soll acht Wochen nicht 
überschreiten.“; der bisherige Satz � wird zu Satz 9. 

 
9. Die bisherige Anlage wird durch die dieser Satzung beigegebene Anlage ersetzt. 

 
 

§   ! 
 
(�)  Diese Änderungssatzung tritt mit Wirkung vom �. Oktober �/�� mit der Maßgabe in Kraft,      
       dass § � Nr. 9 nur für Studierende gilt, die das Studium im Masterstudiengang Architektur  
       (Architecture) nach dem Sommersemester �/�� aufnehmen. 
 
(�)  Studierende, die das Studium in vorgenanntem Masterstudiengang vor dem Wintersemester  
       �/��/�/�9 aufgenommen haben, können sich auf schriftlichen Antrag in die entsprechend  
       dieser Änderungssatzung zu erstellende Prüfungsordnungsversion überleiten lassen. In  
       diesem Falle entscheidet die Prüfungskommission über die Anrechnung bereits erbrachter 
       Prüfungsleistungen. 
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Anlage: Übersicht über die Module und Prüfungen im Masterstudiengang Architektur (Architecture) an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München 
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 Wahlpflichtmodule : 
Studios und Projekte  

Required Modules: 
Projects: 

    

MA /� Studio I  Advanced Architectural Design Studio I � �� Proj  PA 
MA /� Studio II Advanced Architectural Design Studio II � �� Proj  PA 
MA/� Studio III Advanced Architectural Design Studio III � �� Proj  PA 
MA �� Fachprojekt � Focus-Project � 9 � S  StA 
MA �� Fachprojekt � Focus-Project � 9 � S  StA 

 Modulgruppe Theorie  Theory:     
MA �� Theorie � Theory � 9 � S Ref und SA "  

 Interdisziplinäre Kompetenzen: Interdisciplinary Competences:     
MA �� Schlüsselkompetenzen � –  

Sonderthemen der Architektur 
Key Competences � – 
Special Cources in Architecture 

9 � S Ref und SA "  

MA �� Schlüsselkompetenzen � – 
Büro- und Projektorganisation 

Key Competences � – 
Projectorganisation and -management 

9 � S Ref und SA "  

MA �� Schlüsselkompetenzen � – 
Kommunikation und Medien 

Key Competences � – 
Communication and Medias 

9 � S Ref und SA "  

MA �9 Schlüsselkompetenzen 9 – 
Theorie und Geschichte der Architektur 

Key Competences 9 – 
Theory and History of the Built Environment 

9 � S Ref und SA  "  

 Wahlpflichtmodule - Vertiefung: 
Projekte Vertiefung  1, %, (, 5 

Required Modules: 
Focus Projects: 

    

MA �� AD Fachprojekt � – Vertiefung Architektur Focus-Project � – Architecture 9 � S  StA 
MA �� BD Fachprojekt � – Vertiefung Konstruktion Focus-Project � – Building Design 9 � S  StA 
MA �� UD Fachprojekt � – Vertiefung Städtebau Focus-Project � – Urban Design 9 � S  StA 

MA �� ADR Fachprojekt � – Vertiefung Gestaltung Focus-Project � – Art and Design Research 9 � S  StA 
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 Modulgruppe Theorie - Vertiefung 1, %, (, 5      
MA �� AD Theorie � - Vertiefung Architektur Theory � - Focus Architecture 9 � S Ref und SA " 
MA �� BD Theorie � - Vertiefung Konstruktion Theory � - Focus Building Design 9 � S Ref und SA " 
MA �� UD Theorie � - Vertiefung Städtebau Theory � - Focus Urban Design 9 � S Ref und SA " 

MA �� ADR Theorie � - Vertiefung Gestaltung Theory � - Focus Art and Design Research 9 � S Ref und SA " 
MA �� AD Theorie � - Vertiefung Architektur Theory � - Focus Architecture 9 � S Ref und SA " 
MA �� BD Theorie � - Vertiefung Konstruktion Theory � - Focus Building Design 9 � S Ref und SA " 
MA �� UD Theorie � - Vertiefung Städtebau Theory � - Focus Urban Design 9 � S Ref und SA " 

MA �� ADR Theorie � - Vertiefung Gestaltung Theory � - Focus Art and Design Research 9 � S Ref und SA " 
 Masterarbeit: Master’s Thesis:     

MA /9 Masterseminar und Masterarbeit Master’s Thesis, Thesis Prep Seminar � �� S MA, Ref, Präs @ 
Summe der SWS und der ECTS-Kreditpunkte (&. bis 1. Studiensemester):  (( &!$ 
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Anmerkungen: 
 
& Das Nähere wird vom Fakultätsrat im Studienplan festgelegt. 
! Bei Note „nicht ausreichend“ in einer Prüfungsleistung wird die Modulendnote „nicht ausreichend“ erteilt. Eine mindestens ausreichende Modulendnote und die 

Bewertung der Masterarbeit mit der Note „ausreichend“ oder besser sind Voraussetzungen für das Bestehen der Masterprüfung. 
" Zur Bildung der Modulendnote werden die Note des Referates und die Note der Seminararbeit im Verhältnis  � : �  gewichtet.  
1 Für die Vertiefungsrichtung Architektur sind aus der Modulgruppe Wahlpflichtmodule-Vertiefung das Fachprojekt � - Vertiefung Architektur, aus der Modulgruppe 

Theorie - Vertiefung die Module Theorie � - Vertiefung Architektur und Theorie � - Vertiefung Architektur sowie die Masterarbeit mit dem Schwerpunkt Architektur zu 
wählen. 

% Für die Vertiefungsrichtung Konstruktion sind aus der Modulgruppe Wahlpflichtmodule-Vertiefung das Fachprojekt � - Vertiefung Konstruktion, aus der Modulgruppe 
Theorie - Vertiefung die Module Theorie � - Vertiefung Konstruktion und Theorie � - Vertiefung Konstruktion sowie die Masterarbeit mit dem Schwerpunkt Konstruktion 
zu wählen. 

( Für die Vertiefungsrichtung Städtebau sind aus der Modulgruppe Wahlpflichtmodule-Vertiefung das Fachprojekt � – Vertiefung Städtebau, aus der Modulgruppe     
Theorie - Vertiefung die Module Theorie � - Vertiefung Städtebau und Theorie � - Vertiefung Städtebau sowie die Masterarbeit mit dem Schwerpunkt Städtebau zu 
wählen. 

5 Für die Vertiefungsrichtung Gestaltung sind aus der Modulgruppe Wahlpflichtmodule-Vertiefung das Fachprojekt � - Vertiefung Gestaltung, aus der Modulgruppe  
Theorie -Vertiefung die Module Theorie � - Vertiefung Gestaltung und Theorie � - Vertiefung Gestaltung sowie die Masterarbeit mit dem Schwerpunkt Gestaltung zu 
wählen. 

@ Zur Bildung der Note der Masterarbeit werden die Note der (eigentlichen) Masterarbeit, die Note des Referates und die Note der Präsentation  im Verhältnis  � : � : �  
gewichtet. Wurde die (eigentliche) Masterarbeit mit der Note „nicht ausreichend“ bewertet, ist eine Präsentation nicht zulässig. 

 
 
Abkürzungen: 
 
ECTS European Credit Transfer and Accumulation System  
MA Masterarbeit  
PA Projektarbeit 
Präs Präsentation 
Proj Projektstudium 
Ref Referat 
S Seminar  
StA Studienarbeit 
SWS Semesterwochenstunden 
SA Seminararbeit 
 


